
Stephan Peters

David Eberhardt

André Derichs

INTERNATIONALES
STEUERRECHT 
VISUELL





Internationales Steuerrecht visuell





Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Stephan Peters/David Eberhardt/André Derichs

Internationales Steuerrecht 
visuell

1. Auflage



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de/ abrufbar.

Print: 	 ISBN 978-3-7910-6613-4	 Bestell-Nr. 13099-0001
ePub: 	 ISBN 978-3-7910-6614-1	 Bestell-Nr. 13099-0100
ePDF: 	 ISBN 978-3-7910-6615-8	 Bestell-Nr. 13099-0150

Stephan Peters/David Eberhardt/André Derichs
Internationales Steuerrecht visuell
1. Auflage, Juni 2026

© 2026 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH 
Breitscheidstr. 10, 70174 Stuttgart 
www.schaeffer-poeschel.de | service@schaeffer-poeschel.de

Bildnachweis (Cover): © MHJ, iStock
﻿ ﻿
Produktmanagement: Ruth Kuonath
Lektorat: Claudia Lange

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbeson-
dere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch 
eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten 
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 
Ein Unternehmen der Haufe Group SE

Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate 
nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Bu-
ches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.

Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir 
für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und 
verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.



5 

Vorwort

Die zunehmende Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe führt dazu, dass das Internationa-
le Steuerrecht längst kein Spezialgebiet mehr darstellt, sondern zum unverzichtbaren Hand-
werkszeug in der steuerrechtlichen Ausbildung und Praxis geworden ist. Gleichwohl stellt die 
Materie durch das komplexe Ineinandergreifen von nationalem Recht, völkerrechtlichen Ab-
kommen und europarechtlichen Vorgaben höchste Anforderungen an das systematische Ver-
ständnis.

Das vorliegende Werk ist darauf ausgerichtet, diese Komplexität durch Visualisierung zu redu-
zieren und den Leserinnen und Lesern einen fundierten, strukturierten Einstieg in die Gesamt-
systematik des internationalen Steuerrechts zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf einer 
strukturierten Darstellung der Regelungsmechanismen, die sowohl für Inbound- als auch für 
Outbound-Konstellationen von maßgeblicher Bedeutung sind.

Durch systematische Übersichten werden die Verflechtungen zwischen den verschiedenen 
Rechtskreisen transparent dargestellt, was den Einstieg in die Materie erleichtern soll. Dabei 
verfolgt das Werk einen konsequent anwendungsorientierten Ansatz: Theoretische Grundla-
gen werden nicht nur abstrakt vermittelt, sondern auch unter Bezugnahme auf relevante Fall-
beispiele aus Lehre und Praxis illustriert.

Das Buch wendet sich gleichermaßen an Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, Anwärter auf die steuerberatenden Berufe sowie an Praktiker, die eine strukturierte und 
zugleich tiefgreifende Darstellung des Internationalen Steuerrechts suchen.

Wir hoffen, den Leserinnen und Lesern mit diesem Band ein wertvolles Instrument für die Aus-
bildung und Praxis an die Hand zu geben.

Nordkirchen und Bielefeld, im Mai 2026
Stephan Peters
David Eberhardt
André Derichs
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
AbwG Abwehrgesetz
abzgl. abzüglich
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AfA Absetzung für Abnutzung
AG Aktiengesellschaft
agB außergewöhnliche Belastungen
AK Anschaffungskosten
AktG Aktiengesetz
AO Abgabenordnung
Art. Artikel
AStG Außensteuergesetz
AT Österreich
ATAD Anti-Steuervermeidungsrichtlinie
ATE Auslandstätigkeitserlass
ausl. ausländisch/e/er/es
BA/WK Betriebsausgaben und Werbungskosten
BEL
BEPS

Belgien
Base Erosion and Profit Shifting

BFH Bundesfinanzhof
BFH/NV Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BMF Bundesfinanzministerium
BRD Bundesrepublik Deutschland
bspw. beispielsweise
BStBl Bundessteuerblatt
Buchst./Doppelbuchst. Buchstabe/Doppelbuchstabe
BV Betriebsvermögen
BZSt Bundeszentralamt für Steuern
bzw. beziehungsweise
CH Schweiz
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
DE Deutschland
Def. Definition
d. h. das heißt
dipl. diplomatisch/e/er/es
ESt Einkommensteuer
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG Einkommensteuergesetz
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EStH Amtliches Einkommensteuer-Handbuch
EStZustV Einkommensteuer-Zuständigkeitsverordnung
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EuGH Europäischer Gerichtshof
f., ff. folgende, fortfolgende
FG Finanzgericht
gem. gemäß
gew. gewöhnliche/er
GewStG Gewerbesteuer
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GiG Gewerbebetrieb im Ganzen
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
grds. grundsätzlich
Hs. Halbsatz
i. d. R. in der Regel
i. H. v. in Höhe von
Inc. Incorporated
inl. inländisch/e/er/es
insbes. insbesondere
InvStG Investmentsteuergesetz
i. S. d. im Sinne der/des
i. S. v. im Sinne von
i. V. m. in Verbindung mit
KapGes Kapitalgesellschaft
KG Kommanditgesellschaft
konsul. konsularische/er
KSt Körperschaftsteuer
KStG Körperschaftsteuergesetz
L + F Land- und Forstwirtschaft
lit. Buchstabe
MA Musterabkommen
max. maximal/e/er/es
mind. mindestens
Mio. Millionen
MK Musterkommentar
NATO Nordatlantikpakt
NL Niederlande
Nr. Nummer
NRW Nordrhein-Westfalen
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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UStG Umsatzsteuergesetz
v. vom
vgl. vergleiche
WG Wirtschaftsgut
z. B. zum Beispiel
z. v. E. zu versteuerndes Einkommen
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1 � Grundlagen

Das Internationale Steuerrecht bildet kein eigenständiges, abgeschlossenes Gesetz, sondern 
beschreibt das Zusammenwirken verschiedener Regelungen bei der steuerlichen Betrachtung 
grenzüberschreitender Sachverhalte. 

An der Spitze der nationalen Rechtsordnung steht das Grundgesetz (GG). Völkerrechtliche Ver-
träge (DBA) werden über Art. 59 Abs. 2 GG in die deutsche Rechtsordnung integriert. Große Be-
deutung hat auch das Europarecht, das aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts 
den nationalen Gesetzgeber einschränkt. Hierbei ist zwischen dem Primärrecht, insbes. den 
Grundfreiheiten wie der Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit, und dem Sekundärrecht 
zu unterscheiden. Letzteres umfasst spezifische Richtlinien wie die Mutter-Tochter-Richtlinie 
oder die Zins- und Lizenzrichtlinie, die von den Mitgliedstaaten zwingend in nationales Recht 
transformiert werden müssen, um steuerliche Hemmnisse innerhalb der EU abzubauen. Die 
unterste nationale Ebene bildet schließlich das nationale Steuerrecht. Gesetze wie das Einkom-
mensteuergesetz (EStG), das Körperschaftsteuergesetz (KStG) oder das Außensteuergesetz 
(AStG) bilden die materielle Rechtsgrundlage für die Frage, ob der Bundesrepublik Deutschland 
ein Besteuerungsrecht zusteht. Sie definieren die Steuerpflicht und die Bemessungsgrundlage, 
sofern sie nicht durch vorrangige Regelungen eines DBA oder des Europarechts in ihrer Wirkung 
eingeschränkt werden. Diese zwischenstaatlichen Verträge basieren auf dem OECD-MA und 
verfolgen das Ziel, eine doppelte Besteuerung derselben Einkünfte zu vermeiden. Obwohl sie 
formell auf der Ebene einfacher Bundesgesetze stehen, räumt ihnen § 2 AO in der Praxis einen 
Vorrang vor dem allgemeinen nationalen Steuerrecht ein. Inhaltlich beruht das internationale 
Steuerrecht auf zwei zentralen Prinzipien: Dem Welteinkommensprinzip und dem Territorial-
prinzip. 
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1.1 � Normenhierarchie
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1.2 � Begriffsbestimmung
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